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1. Rechtsgrundlagen 

Nach § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a SGB V hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie Bestimmungen über „allgemeine Voraussetzungen, nach de-
nen die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen nach § 100 Abs. 3 einen zu-
sätzlichen lokalen Versorgungsbedarf in nicht unterversorgten Planungsbereichen fest-
stellen können“, zu beschließen. Mit dieser auf das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz-
zurückgehenden Neuerung wird die Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an Ver-
tragsärzte nach § 105 Abs. 1 Satz 1 2. HS ermöglicht, wenn der Landesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf gemäß 
§ 100 Abs. 3 SGB V festgestellt hat. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Aus den tragenden Gründen zum Beschluss des G-BA zur Einfügung eines neuen § 34a 
in die Bedarfsplanungs-Richtlinie vom 13. März 2008 geht hervor, dass der Landesaus-
schuss zunächst nach Abs. 2 die Bezugsregion festzulegen hat, für die die Feststellung 
eines zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs getroffen werden soll. Liegen rein rech-
nerisch in der festgelegten Bezugsregion die Kriterien der Unterversorgung nach § 29 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie vor, so hat der zuständige Landesausschuss die Prüfung 
eines Vorliegens lokalen Versorgungsbedarfs unverzüglich einzuleiten. 

Diese Prüfung erfolgt nach Kriterien, welche in § 34a Abs. 6 der Bedarfsplanungs-
Richtlinie festgelegt sind. Hierzu zählt nach Nr. 1 auch das Vorliegen der Kriterien für 
eine zu vermutende oder drohende Unterversorgung nach § 29. Wenn die Kriterien der 
Unterversorgung gemäß § 29 der Bedarfsplanungs-Richtlinie bereits erfüllt sind und 
hierdurch die Prüfung eines Vorliegens lokalen Versorgungsbedarfs durch den Landes-
ausschuss im Sinne des § 34a Abs. 3 eingeleitet wird, führt die jetzige Regelung des § 
34a Abs. 6 Nr. 1 dazu, dass das Vorliegen der Kriterien gemäß § 29 im Rahmen dieser 
Prüfung nochmals geprüft werden müsste. 

Darüber hinaus spricht für eine redaktionelle Anpassung, dass gemäß 
§ 34a Abs. 4 Satz 1 der Bedarfsplanungs-Richtlinie auf Veranlassung der Kassenärztli-
chen Vereinigung oder eines Landesverbandes der Krankenkassen eine gemeinsame 
Prüfung der Struktur und des Standes der ärztlichen Versorgung auch dann vorzuneh-
men ist, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 (Vorliegen der Kriterien einer Unter-
versorgung gemäß § 29) nicht erfüllt sind. Da im Fall des § 34a Abs. 4 Satz 1 die Vor-
schrift des § 29 gerade nicht einschlägig ist, wäre es sinnwidrig, im nachfolgenden Ab-
satz 6 Nr. 1 eine Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen nach § 29 vorzusehen. 
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3. Verfahrensablauf 

Die Mitglieder des Unterausschusses haben sich in der Sitzung am 21. Oktober 2008 
einvernehmlich für eine redaktionelle Anpassung des § 34a der Bedarfsplanungs-
Richtlinie ausgesprochen. Mit dieser Klarstellung soll die praktische Anwendung der Re-
gelung erleichtert werden. 

4. Würdigung der Stellungnahmen 

Mit Schreiben vom 20.11.2008 wurde der Bundesärztekammer (BÄK) und der Bundes-
psychotherapeutenkammer (BPtK) gemäß § 91 Abs. 5 SGB V Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben. 

In den am 03.12. und 12.12.2008 eingegangenen Stellungnahmen begrüßen beide 
Kammern eine ersatzlose Streichung der Nr. 1 in § 34a Abs. 6 der Bedarfsplanungs-
Richtlinie. 

Ergänzend macht die BPtK die folgenden, weitergehenden Änderungsvorschläge: 

Nr. 2 sollte ergänzt werden um das Kriterium der Therapieangebote in einer Fremdspra-
che für Menschen mit Migrationshintergrund, Nr. 3 sollte ergänzt werden um das Krite-
rium der Wartezeiten bis zu einem Erstgespräch, der Wartezeiten bis zur Behandlungs-
aufnahme und der Anzahl der Zurückweisungen wegen mangelnder Behandlungskapa-
zitäten, Nr. 4 sollte dahingehend präzisiert werden, dass die Erreichbarkeit der Ärzte und 
Psychotherapeuten, z. B. die Anfahrtswege bzw. -zeiten berücksichtigt werden. 

 
Siegburg, den 18. Dezember 2008 
 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gem. § 91 SGB V 

 
 
 

Hess 
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5. Dokumentation des gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmeverfahrens 
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